
Datenschutzhinweise zum Nmin-Messdienst 2027 

 

Wir stellen auf unserer Website ein Formular bereit, über das landwirtschaftliche Betriebe an 
unserem Nitratmessdienst teilnehmen können. Dieser Hinweis zur Datenverarbeitung gilt, 
sofern es sich bei den erhobenen Daten um personenbezogene Daten handelt (Führung des 
Betriebs als Einzelunternehmen). 

Im ersten Schritt können die Angaben zu den landwirtschaftlichen Ackerflächen im Formular 
eingetragen werden. Sind Ihre Daten für den Nitratmessdienst geeignet, schließen wir mit Ihnen 
eine entsprechende Vereinbarung. Im Rahmen dessen speichern wir Ihre Daten, veröffentlichen 
diese in anonymisierter Form und geben sie zur Durchführung des „Wirkungsmonitoring 
Düngeverordnung“ an das Julius-Kühnen-Institut sowie für andere wissenschaftliche 
Fragestellungen weiter. 

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein verarbeitet die über das Formular und durch 
die späteren Beprobungen erhobenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung der ihr 
übertragenen hoheitlichen Aufgaben nach Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO. Ihre Daten werden so lange 
gespeichert, wie es für die Aufgabenerfüllung notwendig ist. Sie haben das Recht auf Auskunft, 
Löschung, Einschränkung und Berichtigung Ihrer Daten. Dies gilt jedoch nur insoweit, als dass 
sie in einer personenbeziehbaren Form bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Im Falle 
einer Löschung oder Nichtbereitstellung der Daten, kann diese Vereinbarung nicht ausgeführt 
werden und kann daher nur im Zusammenhang mit einer Kündigung der Vereinbarung geltend 
gemacht werden. Im Falle eines Löschersuchens stellt die Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein sicher, dass Ihre Daten auch beim Julius-Kühnen-Institut gelöscht werden. Die 
Veröffentlichung der Daten in anonymisierter Form ist nicht Gegenstand Ihrer 
Datenschutzrechte, da bei diesen Daten kein Personenbezug besteht. 


